
 
 

Satzung zur Änderung der Studienordnung  
für den Studiengang Media Production  

mit dem Abschluss Bachelor of Science (B. Sc.)  
an der Technischen Universität Chemnitz 

Vom 21. Dezember 2007 
 
Aufgrund von § 21 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Hochschulgesetz – SächsHG) vom 11. Juni 1999 (SächsGVBl. S. 293), zuletzt geändert durch Artikel 13 des 
Gesetzes vom 15. Dezember 2006 (SächsGVBl. S. 515, 521), hat der Senat der Technischen Universität 
Chemnitz nachstehende Satzung erlassen: 
 

Artikel 1 
           Änderung der Studienordnung 

Die Studienordnung für den Studiengang Media Production mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) 
an der Technischen Universität Chemnitz vom 14. August 2006 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 17/2006 
vom 31. August 2006) wird wie folgt geändert: 
 

1. Die Anlage 1 der Studienordnung (Studienablaufplan) wird durch nachfolgende Anlage 1 
(Studienablaufplan) ersetzt. 

 
2. In der Anlage 2 der Studienordnung (Modulbeschreibungen) werden die Modulbeschreibungen der 

Module BM 1.5, BM 2.1, BM 2.2, SM 3.1, SM 3.3, EM 4.4 und EM 4.5 durch die nachfolgenden 
Modulbeschreibungen ersetzt. 

 
Artikel 2 

Neubekanntmachung 
Der Rektor der Technischen Universität Chemnitz wird ermächtigt, den Wortlaut der Studienordnung für den 
Bachelorstudiengang Media Production in der vom Inkrafttreten dieser Satzung an geltenden Fassung neu 
bekannt zu machen. 

 
Artikel 3 

Inkrafttreten 
Die Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
 
Sie gilt für alle Studierenden, die Ihr Studium ab dem Wintersemester 2006/2007 aufgenommen haben.  
Für die Studierenden, die vor dem Wintersemester 2007/2008 immatrikuliert wurden, gelten für das Modul 
SM 3.1 die Regelungen der Studienordnung für den Studiengang Media Production mit dem Abschluss 
Bachelor of Science (B. Sc.) vom 14. August 2006 fort.  
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senates der Technischen Universität Chemnitz vom 11. 
Dezember 2007 sowie der Genehmigung durch das Rektoratskollegium der Technischen Universität 
Chemnitz vom 19. Dezember 2007. 
 
 
Chemnitz, den 21. Dezember 2007 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
 
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Matthes 



 

 

 
Anlage 1: Studiengang Media Production mit dem Abschluss Bachelor of Science 

STUDIENABLAUFPLAN 
 

Module 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester Workload 
Leistungspunkte 
Gesamt 

 
1. Basismodule mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen  
BM 1.1 Höhere Mathematik I 120 AS 

4 LVS  
(V2 / Ü2 / P0) 
1 PVL Aufgaben-
komplexe, 
1 PL Klausur  

180 AS 
5 LVS  
(V2 / Ü3 / P0) 
1 PVL  
Aufgaben-
komplexe 
1 PL  
Klausur 

     
 
 
300 AS / 10 LP 
 

BM 1.2 Technische Physik 90 AS 
3 LVS  
(V2 / Ü1 / P0) 
1 PVL  
Testat zur Übung 

120 AS 
3 LVS  
(V1 / Ü0 / P2) 
1 PVL  
Testat zum 
Praktikum 
1 PL  
Klausur 

 
 

    
 
 
210 AS / 7 LP 
 

BM 1.3 Allgemeine Chemie und Grenzflächen-
erscheinungen 

60 AS 
2 LVS  
(V2 / Ü0 / P0) 
1 PL  
Klausur 

90 AS 
2 LVS  
(V1 / Ü0 / P1) 
1 PL  
Klausur 
1 ASL mündliche 
Testate und 
Protokolle zum 
Praktikum 

     
 
150 AS / 5 LP 
 
 

Es ist BM 1.4 .oder BM 1.5 zu wählen (hier beispielhaft BM 1.4): 
  BM 1.4 Informatik 120 AS 

4 LVS 
(V2 / Ü1 / P1) 
1 PVL Belegarbeit 
1 PL  Klausur 

150 AS 
4 LVS 
(V2 / Ü2 / P0) 
1 PVL Belegarbeit 
1 PL Klausur 

     
 
270 AS / 9 LP 
 

  BM 1.5. Informatik/Produktionsinformatik 120 AS 
4 LVS  
(V2 / Ü1 / P1) 
1 PVL Belegarbeit 
1 PL Klausur 

 150 AS 
4 LVS  
(V2 / Ü2 / P0) 
1 PL Klausur 

    
 
270 AS / 9 LP 
 

 



 

 

2. Basismodule ingenieurwissenschaftliche Grundlagen 
BM 2.1 Grundlagen Elektrotechnik   120 AS 

3 LVS  
(V2 / Ü1 / P0) 
1 PL Klausur 

    
 
120 AS / 4 LP 
 

BM 2.2 Technologien der Mikrosystemtechnik     120 AS 
3 LVS  
(V2 / Ü0 / P1) 
1 PVL Nachweis 
des Praktikums 
1 PL Klausur 

  
 
120 AS / 4 LP 

BM 2.3 Verarbeitungs-/ Fertigungstechnik   240 AS 
6 LVS  
(V4 / Ü0 / P2) 
2 PVL Nachweis 
der Praktika 
2 PL Klausuren 

    
 
240 AS / 8 LP 
 

BM 2.4 Mechanik und Werkstoffe    
 

210 AS 
7 LVS  
(V4 / Ü3 / P0) 
1 PVL Nachweis 
der Übung, 
2 PL Klausuren 

   
 
210 AS / 7 LP 
 

BM 2.5 Einführung in die Konstruktionslehre 
 

  60 AS 
2 LVS 
(V1 / Ü0 / P1) 
2 PVL Klausur und 
Nachweis des 
Praktikums 

 90 AS 
3 LVS 
(V2 / Ü1 / P0) 
1 PL Klausur 

  
 
150 AS / 5 LP 
 

BM 2.6 Regelungstechnik 
 

    60 AS 
2 LVS 
(V2 / Ü0 / P0) 

90 AS 
2 LVS 
(V0 / Ü1 / P1) 
1 PL Klausur 

 
 
150 AS / 5 LP 
 

 
3. Schwerpunktmodule  
SM 3.1 Print- und Medientechnik: Grundlagen 210 AS 

5 LVS 
(V4 / Ü0 / P1) 
1 PVL Nachweis 
des Praktikums 
1 PL Klausur 

120 AS 
3 LVS 
(V2 / Ü0 / P1) 
1 PVL Nachweis 
des Praktikums 
1 PL Klausur 

     
 
330 AS / 11 LP 
 

SM 3.2 Print- und Medientechnik: Drucktechnik 
 

    240 AS 
6 LVS 
(V4 / Ü2 / P0) 
2 PL Klausuren 

   
 
240 AS / 8 LP 
 

SM 3.3 Print- und Medientechnik: Medientechnik   120 AS 
3 LVS 
(V2 / Ü1 / P0) 

120 AS 
3 LVS 
(V2 / K1 / P0) 

  
 
 

 
 
240 AS / 8 LP 



 

 

1 ASL Abschluss-
test zur Übung 
1 PL Klausur 

1 PL Klausur  
 

 

SM 3.4 Print- und Medientechnik: 
Medienunternehmungen 

  90 AS 
2 LVS 
(V2 / Ü0 / P0) 
1 PL Klausur 

60 AS 
1 LVS 
(V0 / S1 / P0) 
1 ASL Projekt-
arbeit 

90 AS 
1 LVS 
(V0 / S1 / P0) 
1 ASL Projekt-
arbeit 

  
 
240 AS / 8 LP 
 

SM 3.5 Print- und Medientechnik: 
Wahlpflichtbereich 
(Auswahl: 2 von 3 Angeboten, hier beispielhaft 
Dokumentenmanagement und Typografie und 
Gestaltung) 

    90 AS 
2 LVS 
(V1 / Ü1 / P0) 
1 PL Klausur 

90 AS 
2 LVS 
(V2 / Ü0 / P0) 
1 PVL 
Gestaltungsarbeit 
1 PL mündliche 
Prüfung 

 
 
180 AS / 6 LP 
 

SM 3.6 Print- und Medientechnik: Studienarbeit     120 AS 
4 LVS 
(V0 / S0 / PR4) 
1 PL schriftliche 
Ausarbeitung 

  
120 AS / 4 LP 
 

 
4. Ergänzungsmodule 
EM 4.1 BWL I 
 
 

  150 AS 
3 LVS 
(V2 / Ü1 / P0) 
1 PVL  
Präsentation einer 
Fallstudie 
1 PL Klausur 

    
 
150 AS / 5 LP 
 

EM 4.2 BWL II 
(Auswahl: 1 von 3 Angeboten, hier beispielhaft 
Instrumente der BWL (BWL II-a)) 
 

   90 AS 
2 LVS 
(V1 / Ü1 / P0) 
1 PL Klausur 

   
90 AS / 3 LP 
 

EM 4.3 Recht der Information und Kommunikation I 
(Grundlagen) 

     90 AS 
3 LVS 
(V2 / Ü1 / P0) 
1 PL Klausur 

 
90 AS / 3 LP 

Es ist  EM 4.4. oder EM 4.5 nach Einstufungstest zu wählen (hier beispielhaft EM 4.4): 

  EM 4.4. Englisch in der Studien- und Fach-
kommunikation I+ (Zertifikatsstufe 2+) 

120 AS 
4 LVS 
(V0 / Ü4 / P0) 
 

120 AS 
4 LVS 
(V0 / Ü4 / P0) 
1 PVL Leseprojekt 
2 ASL mündliche 
Prüfung und 
Klausur 

120 AS 
4 LVS 
(V0 / Ü4 / P0) 
ASL Klausur 

    
 
360 AS / 12 LP 
 

  EM 4.5 Englisch in Studien- und Fach-
kommunikation II+ (Zertifikatsstufe 3) 

120 AS 
4 LVS 
(V0 / Ü4 / P0) 

120 AS 
2 LVS 
(V0 / Ü2 / P0) 

120 AS 
4 LVS 
(V0 / Ü4 / P0) 

    
360 AS / 12 LP 



 

 

  2 ASL mündliche 
Prüfung und 
Klausur 

5. Vertiefungsmodule 
VM 5.1 Produktion 
(Auswahl: mind. 9 LVS aus Angebot, hier 
beispielhaft Materialfluss und Logistik, Arbeits- und 
Gesundheitsschutzmanagement, Qualitäts- und 
Umweltmanagement, Anwendung von 
Qualitätstechniken) 

    90 AS 
2 LVS 
(V1 / Ü1 / P0) 
1 PL mündliche 
Prüfung 
 

270 AS 
7 LVS 
(V5 / Ü2 / P0) 
3 PL 2 Klausuren 
und mündliche 
Prüfung 

 
 
360 AS / 12 LP 
 

Es ist VM 5.2 oder VM 5.3 zu wählen (hier beispielhaft VM 5.3): 
  VM 5.2.Medien I 
 

270 AS 
4 LVS 
(V2 / S2 / P0) 
1 ASL Klausur 
1 ASL 
Präsentation 

90 AS 
2 LVS 
(V2 / Ü0 / P0) 
1 ASL Klausur 

     
 
360 AS / 12 LP 
 

  VM 5.3 Medien II 
 

180 AS 
4 LVS 
(V2 / Ü2 / P0) 
1 PL Klausur 
 

90 AS 
2 LVS 
(V2 / Ü0 / P0) 
1 PL Klausur   

90 AS 
2 LVS 
(V2 / Ü0 / P0) 
1 PL Klausur 

    
 
360 AS / 12 LP 
 

 
Aus VM 5.4, VM 5.5, VM 5.6 und VM 5.7 ist ein Modul zu wählen (hier beispielhaft VM 5.6): 
  VM 5.4 English Language and Linguistics 120 AS 

4 LVS 
(V2 / Ü2 / P0) 
1 PVL Klausur 

240 AS 
4 LVS 
(V2 / S2 / P0) 
2 PVL Kurzklausur 
und Referat 
1 PL Hausarbeit 

     
360 AS / 12 LP 
 

  VM 5.5 Applied English Linguistics 180 AS 
6 LVS 
(V4 / Ü2 / P0) 
2 PVL Klausur  
und Kurzklausur 

180 AS 
2 LVS 
(V0 / S2 / P0) 
1 PVL Referat,  
1 PL Hausarbeit 

     
 
360 AS / 12 LP 
 

  VM 5.6 Germanistik  
(Auswahl: 2 Vorlesungen und 1 Seminar aus Ange-
bot, hier beispielhaft Sprachwissenschaft Sprach-
system/Strukturaspekte, Sprachwissenschaft Kom-
munikation/Gebrauchsaspekte, Sprachwissen-
schaft Strukturaspekte) 
 

   60 AS 
2 LVS 
(V2 / Ü0 / P0) 
1 PVL Klausur 

300 AS 
4 LVS 
(V2 / Ü2 / P0) 
1 PVL Klausur 
1 PL Hausarbeit 

  
 
360 AS / 12 LP 
 

  VM 5.7 Technikkommunikation-B 120 AS 
2 LVS 
(V2 / Ü0 / P0) 

240 AS 
4 LVS 
(V3 / Ü1 / P0) 
1 PL schriftliche 
Ausarbeitung  

     
360 AS / 12 LP 
 

 



 

 

6. Modul: Bachelor-Arbeit  
BA 6 Bachelor-Arbeit 
 

     360 AS 
2 PL 
Bachelorarbeit und
Mündliche Prüfung 
(Kolloquium) 

 
 
360 AS / 12 LP 
 

Gesamt LVS 265 23 25 21 21 14 130 
Gesamt AS / LP 900 870 990 780 960 900 5400 AS / 180 LP 

 
PL  Prüfungsleistung   
PVL  Prüfungsvorleistung 
ASL  Anrechenbare Studienleistung 
AS  Arbeitsstunden   
LP  Leistungspunkte   
LVS  Lehrveranstaltungsstunden  
V  Vorlesung 
S  Seminar  
Ü  Übung    
P  Praktikum 
K  Kolloquium 
PR  Projekt 
 
 



 

 

Anlage 2:  Modulbeschreibung zum Studiengang „Media Production“ mit dem Abschluss 
Bachelor of Science  

 
Basismodul mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen 

 
  
Modulnummer BM 1.5 
  
Modulname Informatik/Produktionsinformatik 
  
Modulverantwortlich Professur Virtuelle Fertigungstechnik 
  
Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
Das Modul führt im ersten Abschnitt die von-Neumann-Architektur und die 
digitale Arbeitsweise von Computern ein. Grundlegende Begriffe wie 
Algorithmus, Programm, Software und Programmiersprache werden 
erläutert. Einführend wird auf Betriebssystembestandteile wie Compiler, 
Linker, Laufzeitsystem insbesondere am Beispiel des Betriebssystems 
UNIX eingegangen. 
Danach wird die Sprache C++ behandelt und an vielen getesteten 
Beispielen demonstriert. Dabei wird der Sprachumfang bis einschließlich 
der prozeduralen Programmierung, aber ohne dynamische Datenstrukturen 
und objektorientierte Programmierung, eingeführt. 
Im zweiten Abschnitt werden die Technologien und Systeme zur 
Realisierung produktionstechnischer Aufgaben behandelt. Die zugrunde 
liegenden Methoden und die integrative Nutzung hierfür zur Verfügung 
stehender IT-Systeme zur Information und Kommunikation, zur Auslegung 
und Entwicklung von Produkten und Prozessen, zur Simulation, zur 
Produktionsplanung und -organisation sowie zum Produktdaten-
management werden vermittelt. 
Der erste Abschnitt wird im Modulteil Informatik-Grundlagen I behandelt, 
der zweite Abschnitt im Modulteil Produktionsinformatik. 
Der Stoff wird durch Übungen und Praktika vertieft. 

 Qualifikationsziele: 
Ziel ist die Stärkung der IT-Kompetenz zukünftiger Maschinenbau-
Ingenieure. Im ersten Abschnitt erwerben die Studierenden grundlegende 
Kenntnisse über den Aufbau und die Funktionsweise von Computern und 
lernen am Beispiel einer Programmiersprache, Problemstellungen in 
formale Beschreibungen zu übertragen. Die Studierenden werden befähigt, 
elementare Aufgaben der Informatik selbständig zu bearbeiten und für 
Programmieraufgaben aus dem Bereich "Grundlagen der Informatik" 
korrekte und effiziente Lösungen zu finden. Im zweiten Abschnitt erhalten 
die Studierenden das notwendige Grundlagenwissen und erweitertes 
Know-how zur Anwendung von IT-Werkzeugen zur rechnergestützten 
Produktentwicklung und -herstellung. Dabei werden sie im Umgang mit 
solchen Systemen anhand ausgewählter Beispiele aus der 
Produktionstechnik ausgebildet und können einfache Aufgabenstellungen 
selbständig unter Einsatz entsprechender Softwarewerkzeuge bearbeiten. 

  
Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Praktikum: 

• V: Informatik-Grundlagen I (2 LVS) 
• Ü: Informatik-Grundlagen I (1 LVS) 
• P: Informatik-Grundlagen I (1 LVS) 
• V: Grundlagen der Produktionsinformatik (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen der Produktionsinformatik (2 LVS) 

  
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

  
Verwendbarkeit des Moduls Das Modul ist ein Basismodul im Bachelorstudiengang 

Automobilproduktion. 



 

 

  
Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistungen und 
die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist eine Prüfungsvorleistung: 
• für die Klausur Informatik-Grundlagen I:  

Belegarbeit (Erstellung eines Programms mit korrekter Syntax und 
Semantik) im Umfang von 15 bis 25 AS 

  
Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 

folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 90-minütige Klausur zu Informatik-Grundlagen I  
• 120-minütige Klausur zu Grundlagen der Produktionsinformatik  

  
Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 9 Leistungspunkte erworben. 

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen:  
• Klausur zu Informatik-Grundlagen I, Gewichtung 1, Bestehen erforderlich 
• Klausur zu Grundlagen der Produktionsinformatik, Gewichtung 2, Bestehen 

erforderlich 
  
Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 
  
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 270 

AS. 
  
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
  



 

 

Anlage 2:  Modulbeschreibung zum Studiengang „Media Production“ mit dem Abschluss 
Bachelor of Science  

 
Basismodul ingenieurwissenschaftliche Grundlagen  

 
  
Modulnummer BM 2.1 
  
Modulname Grundlagen Elektrotechnik 
  
Modulverantwortlich Professur Allgemeine und Theoretische Elektrotechnik 
  
Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
- Berechnung linearer Netzwerke (Knotenpot. u. Maschenstromverfahren)
- Elektrostatische Felder, stationäre elektrische Strömungsfelder, Mag-

netostatik 
- Feldlinienbilder, Bewegung von Ladungen, Gauß’scher Satz 
- Kapazität, Verhalten der Feldgrößen an Grenzflächen, Energie und 

Kräfte 
 

 Qualifikationsziele: 
- Beherrschung von grundlegenden Methoden der Elektrotechnik 
- Fähigkeit zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit Fachkräften, 

speziell im Bereich der Elektrotechnik 
  
Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung: 

• V: Grundlagen Elektrotechnik (2 LVS) 
• Ü: Grundlagen Elektrotechnik (1 LVS)  

  
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Module BM 1.1, BM 1.2 

  
Verwendbarkeit des Moduls --- 
  
Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

  
Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer schriftlichen Prüfungsleistung: 

• 90-minütige Klausur zu Grundlagen Elektrotechnik 
  
Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

  
Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 
  
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 120 

AS. 
  
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 



 

 

Anlage 2:  Modulbeschreibung zum Studiengang „Media Production“ mit dem Abschluss 
Bachelor of Science  

 
Basismodul ingenieurwissenschaftliche Grundlagen  

 
  
Modulnummer BM 2.2 
  
Modulname Technologien der Mikrosystemtechnik 
  
Modulverantwortlich Professur Mikrotechnologie  
  
Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
Es werden die Wirkprinzipien von Sensoren & Aktoren, deren 
Herstellungsverfahren sowie exemplarische Anwendungen an Hand von 
Beispielen  vorgestellt. 
 

 Qualifikationsziele: 
Ingenieurtechnische Kenntnisse zu Sensoren und Aktoren, vor allem in 
Hinblick auf Automobilbau & Medizintechnik, werden vermittelt. 

  
Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum: 

• V: Mikrotechnologien (2 LVS) 
• P: Mikrotechnologien (1 LVS) 

  
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Module BM 1.1, BM 1.2 

  
Verwendbarkeit des Moduls --- 
  
Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung und die 
erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraussetzungen für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung: 
• Nachweis des Praktikums (5 bestandene Versuche) 

  
Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 

• 120-minütige Klausur zu Mikrotechnologien 
  
Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 4 Leistungspunkte erworben. 

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

  
Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 
  
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 120 

AS. 
  
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 



 

 

Anlage 2:  Modulbeschreibung zum Studiengang „Media Production“ mit dem Abschluss 
Bachelor of Science  

 
Schwerpunktmodul 

 
  
Modulnummer SM 3.1 
  
Modulname Print- und Medientechnik: Grundlagen 
  
Modulverantwortlich Professur Printmedientechnik 
  
Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
Im Modul erhalten die Studierenden einen Überblick über die Hauptge-
biete der Medientechnik und der Druckereitechnik sowie über die Ver-
arbeitungsmaterialien der Printmedientechnik. Die Vorlesung Einführung 
in die Medientechnik dient der Einführung in das Fachgebiet Print- und 
Medientechnik, welche an Hand von Themen wie Bedeutung von Medien, 
Medienanwendungen und aktuelle Entwicklungen, Digitalisierung, Daten-
formate, Speichermedien, Netzwerktechnik und Ausgabetechnologien 
erfolgt. Die Vorlesung Einführung in die Druckereitechnik gibt einen 
Überblick über konventionelle und digitale Druckverfahren, die Druck-
vorstufe und -weiterverarbeitung sowie die Funktionen und Struktur 
polygrafischer Maschinen. Das theoretisch vermittelte Wissen wird in 
einem Praktikum angewendet. Die Be- und Verdruckbarkeitseigenschaften 
der Werkstoffe Papier und Farbe werden in der Lehrveranstaltung Stoffe 
der Printmedientechnik erläutert und von den Teilnehmern in der 
begleitenden Übung selbst untersucht.  
 

 Qualifikationsziele: 
Die Studierenden erwerben Grundlagenkenntnisse im Bereich der Medien-
technik, Druckereitechnik und der Stoffe der Printmedientechnik, welche für 
das Verständnis weiterführender Lehrinhalte im Berufsfeld Print- und 
Medientechnik notwendig sind. 

  
Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Praktikum: 

• V: Einführung in die Medientechnik    (2 LVS) 
• V: Stoffe der Printmedientechnik        (2 LVS) 
• P: Stoffe der Printmedientechnik        (1 LVS) 
• V: Einführung in die Druckereitechnik (2 LVS) 
• P: Einführung in die Druckereitechnik (1 LVS) 

Die Lehrveranstaltungen können ganz oder teilweise in englischer Sprache 
abgehalten werden. 

  
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

  
Verwendbarkeit des Moduls --- 
  
Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die einzelnen Prüfungs-
leistungen und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraus-
setzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen für die 
Prüfungsleistung zu Einführung in die Druckereitechnik und Stoffe der 
Printmedientechnik:  
(1) Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme am Praktikum Stoffe der 

Printmedientechnik (bestandene Testate und Protokolle) 
(2) Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme am Praktikum Einführung in 

die Druckereitechnik 
  



 

 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 180-minütige Klausur zu Einführung in die Medientechnik 
• 180-minütige Klausur Einführung in die Druckereitechnik und Stoffe der 

Printmedientechnik 
  
Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 11 Leistungspunkte erworben. 

Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistung: 
• Klausur zu Einführung in die Medientechnik: Gewichtung 1, Bestehen 

erforderlich 
• Klausur zu Einführung in die Druckereitechnik und Stoffe der Printmedien-

technik: Gewichtung 1, Bestehen erforderlich 
  
Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 
  
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 330 

AS. 
  
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
  



 

 

Anlage 2:  Modulbeschreibung zum Studiengang „Media Production“ mit dem Abschluss 
Bachelor of Science  

 
Schwerpunktmodul 

 
  
Modulnummer SM 3.3 
  
Modulname Print- und Medientechnik: Medientechnik 
  
Modulverantwortlich Professur Printmedientechnik 
  
Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
Das Modul Print- und Medientechnik: Medientechnik vertieft das medien-
technische Wissen der Studierenden, vor allem im Hinblick auf die 
derzeitige Forschung im Bereich Print- und Medientechnik. Die 
Lehrveranstaltung Ausgabesysteme I gibt einen Überblick über die 
gängigen digitalen Ausgabeverfahren und deren Funktionsprinzipe. Sowohl 
die Vorlesung Medientechnik als auch das Medientechnische Kolloquium 
behandeln vertiefende Themen, die sich auf Anwendungen aus der Praxis, 
Spezialentwicklungen und aktuelle Forschungsarbeiten beziehen. 
 

 Qualifikationsziele:  
Die Studierenden erhalten Einblicke in die heutige Forschung im Bereich 
Medientechnik. Darüber hinaus können sie die Anwendbarkeit der For-
schung erkennen und die mit der Umsetzung von Entwicklungen in die 
Praxis einhergehenden Problemstellungen nachvollziehen und evaluieren. 
Weiterhin erwerben die Studierenden wichtige methodische Kompetenzen 
bezüglich des wissenschaftlichen Arbeitens. 

  
Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung, Übung und Kolloquium: 

• V: Ausgabesysteme I                     (2 LVS) 
• Ü: Ausgabesysteme I                     (1 LVS) 
• K: Medientechnisches Kolloquium (1 LVS) 
• V: Medientechnik                           (2 LVS) 

Die Lehrveranstaltungen können ganz oder teilweise in englischer Sprache 
abgehalten werden. 

  
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

keine 

  
Verwendbarkeit des Moduls --- 
  
Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungs-
leistungen und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraus-
setzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung: 
• Modul SM 3.1 Print- und Medientechnik: Grundlagen 

  
Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus drei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 

folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
• 180-minütige Klausur zu Ausgabesysteme I 
• 180-minütige Klausur zu Medientechnik 
• Anrechenbare Studienleistung: 

60-minütiger schriftlicher Abschlusstest zur Übung Ausgabesysteme I 
Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

  



 

 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 8 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistung: 
• Klausur zu Ausgabesysteme I, Gewichtung 3, Bestehen erforderlich 
• Klausur zu Medientechnik, Gewichtung 4, Bestehen erforderlich 
• Anrechenbare Studienleistung, Gewichtung 1 

  
Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 
  
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 240 

AS. 
  
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester. 
  



 

 

Anlage 2:  Modulbeschreibung zum Studiengang „Media Production“ mit dem Abschluss 
Bachelor of Science  

 
Ergänzungsmodul 

 
 
  
Modulnummer EM 4.4 
  
Modulname Englisch in Studien- und Fachkommunikation I+ 

(Zertifikatsstufe 2+) 
  
Modulverantwortlich Leiter des Zentrums für Fremdsprachen 
  
Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
Ausbau der sprachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten mit Bezug auf 
studien- und berufsorientierte Sachverhalte, selbständige Recherche, 
Lesen und sprachliche Auswertung fachspezifischer Texte sowie 
Anwendung in der fachlichen Diskussion, Textanalyse und -produktion 
(Bewerbungsdokumente, Fachaufsätze), Vertiefung des akademi-
schen/berufsspezifischen Fachwortschatzes in ausgewählten 
Teilgebieten, Leiten von Beratungen und Diskussionen, Halten von 
Vorträgen 
 

 Qualifikationsziele: 
Sicherheit in der Bewältigung typischer Situationen des akademischen 
Alltags, der Verwendung der Fachterminologie und im Lesen von 
Fachtexten, Darstellen von Sachverhalten und Führen von Diskussionen 
zur Thematik, sprachliche Bewältigung des mündlichen und schriftlichen 
Informationsaustausches, Sicherheit im Halten von Präsentationen unter 
Einhaltung formaler Kriterien 

  
Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung: 

• Ü: Kurs 1 Study-related standard situations (Z2M1)           (4 LVS) 
• Ü: Kurs 2 English for specific purposes (Z2M2)                  (4 LVS) 
• Ü: Kurs 3 Advanced English for specific purposes (Z3M1) (4 LVS) 

  
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Vorkenntnisse der englischen Sprache, i.d.R. Abiturniveau, 
Einstufungstest 

  
Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

  
Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen Prüfungs-
leistungen und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind Voraus-
setzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
 Zulassungsvoraussetzung ist folgende Prüfungsvorleistung: 
• Leseprojekt in Kurs 2 

  
Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus drei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen 

sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
Anrechenbare Studienleistungen: 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu Kurs 2 
• 140-minütige Klausur zu den Kursen 1 und 2 
• 120-minütige Klausur zu Kurs 3 
Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der 
Studienleistung mindestens „ausreichend“ ist. 

  
Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind 
in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
 



 

 

Prüfungsleistung: 
• Klausur zu den Kursen 1 und 2, Gewichtung 6 
• mündliche Prüfung zu Kurs 2, Gewichtung 4 
• Klausur zu Kurs 3, Gewichtung 5 

  
Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 
  
Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 

360 AS. 
  
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf drei Semester. 
  



 

 

Anlage 2:  Modulbeschreibung zum Studiengang „Media Production“ mit dem Abschluss 
Bachelor of Science  

 
Ergänzungsmodul 

 
  
Modulnummer EM 4.5 
  
Modulname Englisch in Studien- und Fachkommunikation II+ 

(Zertifikatsstufe 3) 
  
Modulverantwortlich Leiter des Zentrums für Fremdsprachen 
  
Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: 
Vertiefung des Fachwortschatzes in ausgewählten Teilgebieten, Leiten 
von Beratungen und Diskussionen, Halten von Vorträgen, Vermittlung 
von Kenntnissen über die möglichen Zielländer (GB/USA), Analyse und 
Vermittlung textsortenspezifischer Besonderheiten zum Schreiben 
akademischer Texte (wissenschaftliche Aufsätze, Zusammenfassungen, 
Projektbeschreibungen, Abstracts) 
 

 Qualifikationsziele: 
Sicherheit beim mündlichen und schriftlichen Informationsaustausch, 
Sicherheit bei Präsentationen unter Einhaltung formaler Kriterien, 
Erreichen einer stilistischen Variationsbreite im mündlichen und 
schriftlichen Ausdruck 

  
Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung: 

• Ü: Kurs 1 Advanced English for specific purposes (Z3M1) (4 LVS) 
• Ü: Kurs 2 Introduction to Amercian/British culture and society (Z3M2)      
                                                                                                (2 LVS) 
• Ü: Kurs 3 Scientific writing and speaking (Z3M3)                (4 LVS)           
                                                                                                 

  
Voraussetzungen für die 
Teilnahme 

Zertifikatsstufe 2 oder gleichwertige Voraussetzung, (Einordnung nach 
Einstufungstest)  

  
Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 

  
Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten.  

  
Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen 

sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 
Anrechenbare Studienleistungen: 
• 20-minütige mündliche Prüfung zu den Kursen 1 bis 3 
• 180-minütige Klausur zu den Kursen 1 bis 3 

Die Studienleistung wird jeweils angerechnet, wenn die Note der 
Studienleistung mindestens „ausreichend“ ist. 

  
Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 12 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind 
in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistung: 
• mündliche Prüfung zu den Kursen 1 bis 3, Gewichtung 2 
• Klausur zu den Kursen 1 bis 3, Gewichtung 3 

  
Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Semester angeboten. 
  



 

 

 
 
Arbeitsaufwand 

 
 
Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 
360 AS. 

  
Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf drei Semester. 
  
 
 


